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rbeitsausschuss fur
externe Qualitatsprufungen





Wien, am 15.02.2010

Betreff:
Rundschreiben an alle Qualitätsprüfer sowie an die Qualitätskontrollbehörde, das Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer, die Kammer der Wirtschaftstreuhänder und die Vereinigung Österreichischer Revisionsverbände
Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen (AeQ) möchte in diesem Rundschreiben zu einigen aktuellen Themen im Zusammenhang mit dem System der externen Qualitätsprüfung Stellung nehmen:

1. Verpflichtung zur kontinuierlichen Fortbildung gemäß § 1b A-QSG

Mit der letzten Novelle des Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz (A-QSG) (vgl. BGBl I Nr. 10/2010, veröffentlicht am 29.01.2010) wurde u.a. auch § 1b in das A-QSG eingefügt. Diese Bestimmung verpflichtet Abschlussprüfer und jene Mitarbeiter eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft, die an der Durchführung von Abschlussprüfungen maßgeblich in leitender Funktion mitwirken, dazu, sich kontinuierlich fortzubilden und bis 31. März des Folgejahres einen schriftlichen Nachweis über die absolvierte Fortbildung an den AeQ zu übermitteln (vgl. § 1b Abs. 1 und 4 A-QSG).

Eine Übergangsregelung, welche präzisiert, für welches Jahr der schriftlichen Fortbildungsnachweis erstmalig zu erbringen ist, fehlt im Novellentext.

Nach Ansicht des AeQ ist für das Jahr 2010 erstmalig ein schriftlicher Fortbildungsnachweis zu erbringen, da sich die Nachweispflicht des § 1b Abs. 4 A-QSG auf die Verpflichtung zur kontinuierlichen Fortbildung gemäß § 1b Abs. 1 bis 3 A-QSG bezieht, welche im Jahr 2009 noch nicht galt und daher erstmalig 2010 in Geltung ist. (Gemäß § 31 Abs. 3 A-QSG ist u.a. auch die Bestimmung des § 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2010 mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes – dem 29.01.2010 - und damit erst nach Ablauf des Jahres 2009 in Kraft getreten.) Bis spätestens 31. März 2011 ist der erste Fortbildungsnachweis für das Jahr 2010 zu erbringen.

Nach Ansicht des AeQ kann daher auch der Durchrechnungszeitraum von drei Jahren iSd des § 1b Abs. 2 2. Satz A-QSG frühestens mit dem Jahr 2010 beginnen.
2. Veränderter Zahlungsmodus der Qualitätsprüferhonorare

Mit der letzten Novelle des A-QSG (vgl. BGBl I Nr. 10/2010) wurde weiters auch ein veränderter Zahlungsmodus der Qualitätsprüferhonorare eingeführt (vgl. § 7 Abs. 4 iVm § 26 A-QSG): Der Qualitätsprüfer erhält sein Honorar für die Durchführung der externen Qualitätsprüfung nunmehr nicht mehr direkt vom Geprüften. Vielmehr fungiert fortan der AeQ als Zahlstelle zur Verrechnung der Honorare der Qualitätsprüfer.

Zu diesem Zweck haben die Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften für den bestellten Qualitätsprüfer einen Kostenvorschuss in der Höhe des mit diesem (aufschiebenden bedingt, vgl. § 7 Abs. 2 A-QSG) vereinbarten Honorars innerhalb einer Frist von längstens zwei Wochen nach der erfolgten Bestellung auf das Verrechnungskonto des AeQ zu überweisen. Der bestellte Qualitätsprüfer wird vom AeQ schriftlich davon informiert, sobald der Kostenvorschuss überwiesen wurde. Die Auszahlung an den Qualitätsprüfer erfolgt durch den AeQ, und zwar innerhalb von zwei Wochen nach Auswertung des schriftlichen Prüfberichtes.

Das Verrechnungskonto wird in einem Begleitschreiben bekanntgegeben, welches gleichzeitig mit dem Bescheid betreffend die Bestellung des Qualitätsprüfers an den jeweiligen Abschlussprüfer bzw. die jeweilige Prüfungsgesellschaft übermittelt wird.

Der AeQ möchte an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass der Qualitätsprüfer erst nach der Überweisung seines Honorars vom jeweiligen Abschlussprüfer bzw. von der jeweiligen Prüfungsgesellschaft auf das Verrechnungskonto des AeQ dazu verpflichtet ist, die externe Qualitätsprüfung durchzuführen.
3. Verkürzte Bescheinigungen von Antragstellern, die bis dato keine Abschlussprüfungen durchgeführt haben
Der AeQ stellte fest, dass natürliche Personen und Gesellschaften die Ausstellung von Bescheinigungen beantragen, die bis dato noch keine Abschlussprüfungen im eigenen Namen durchgeführt haben (d.h. die bis dato keine Bestätigungsvermerke im eigenen Namen gezeichnet haben). Die Antragsteller berufen sich dabei meist auf einen gemeinsamen Prüfungsbetrieb mit einem Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft.

Der AeQ geht davon aus, dass diesen natürlichen Personen und Gesellschaften nur eine auf höchstens 18 Monate befristete Bescheinigung erteilt werden kann. Die Bescheinigung wird dabei jedoch längstens bis zum Ende der Befristung jener Bescheinigung/en der Prüfungsgesellschaft/en bzw. des/r Abschlussprüfer zu befristen sein, mit welchen ein gemeinsamer Prüfungsbetrieb angestrebt wird.
Dies ist vor dem Hintergrund des § 12 Abs. 1 der Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsrichtlinie (A-QSRL), BGBl. II Nr. 251/2006, zu sehen, wonach im Falle einer Neuaufnahme eines Prüfungsbetriebes eine Bescheinigung gemäß § 15 A-QSG auf einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten zu befristen ist.
4. Prüfung des Transparenzberichts im Rahmen der externen Qualitätsprüfung

Der AeQ weist darauf hin, dass der Transparenzbericht iSd § 24 A-QSG vom Qualitätsprüfer im Rahmen der externen Qualitätsprüfung zu prüfen und im Prüfbericht darüber zu berichten ist, und ersucht diesbezüglich um Kenntnisnahme.
Mit freundlichen Grüßen

Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen

Mag. Regina Reiter

(Vorsitzende)
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